
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 13. September 2016  

 
 Nr. 2016/1578  

Schönenwerd und Gretzenbach: Aufhebung der Grundwasserschutzzone für die 

Grundwasserfassung Spitzacker der Wasserversorgung Schönenwerd 

  

1. Ausgangslage 

1.1  Die Einwohnergemeinde Schönenwerd erstellte in den Jahren 1962-1965 auf GB 
Schönenwerd Nr. 1353 die Grundwasserfassung Spitzacker. Die Grundwasserfassung 
war bis März 2015 das primäre Standbein der Wasserversorgung Schönenwerd für die 
Beschaffung von Trink-, Brauch- und Löschwasser. Zusätzlich bezogen die Wasserver-
sorgungen Gretzenbach und Eppenberg-Wöschnau (Dorfteil Eppenberg) ihr Trink-, 
Brauch- und Löschwasser vollumfänglich ab der Grundwasserfassung Spitzacker. 

1.2  Der Regierungsrat hat mit Beschluss vom 1. Juni 1982 (RRB Nr. 1595) für die Grund-
wasserfassung Spitzacker eine Grundwasserschutzzone im Sinne von Art. 20 des 
heutigen Gewässerschutzgesetzes (GSchG; SR 814.20) genehmigt. Dabei handelt es sich 
um einen kantonalen Nutzungsplan nach §§ 68 ff. Planungs- und Baugesetz (PBG; 
BGS 711.1). Die Grundwasserschutzzone umfasst Gebiete der Gemeinden Schönenwerd 
und Gretzenbach. 

1.3  Die mittlerweile laufenden Bauarbeiten für den Eppenbergtunnel der SBB AG inner-
halb des Grundwasservorkommens, im unmittelbaren Zustrom der Grundwasserfassung 
Spitzacker und teilweise gar innerhalb der Grundwasserschutzzone, sind nicht konform 
mit der Trinkwassernutzung und führten - zusammen mit dem Umstand, dass die 
bestehende Grundwasserschutzzone nicht den minimalen Anforderungen der 
Gewässerschutzverordnung (GSchV; SR 814.201) entspricht und aufgrund des hohen 
Überbauungsgrades auch nicht an die heutigen gesetzlichen Bestimmungen angepasst 
werden kann - im März 2015 zur Stilllegung der Grundwasserfassung Spitzacker. 

Im Gegenzug wurde eine Verbindungsleitung mit der Wasserversorgung Aarau 
(IBAarau Trinkwasser AG) erstellt, genehmigt mit RRB Nr. 2016/1051 vom 14. Juni 2016 
als Teilrevision der Generellen Wasserversorgungsplanung (Teil-GWP) der Gemeinden 
Eppenberg-Wöschnau und Schönenwerd. Die Wasserversorgungen Schönenwerd, 
Gretzenbach und Eppenberg-Wöschnau beziehen somit - seit der Stilllegung der 
Grundwasserfassung Spitzacker - ihr Wasser ab der IBAarau Trinkwasser AG.  

1.4 Der Genehmigungsbeschluss der neuen Verbindungsleitung (RRB Nr. 2016/1051) 
enthält in Ziff. 3.8 die Auflage, dass mit der Genehmigung der Nutzungsplanung das 
Verfahren zur Aufhebung der Grundwasserschutzzone der Grundwasserfassung 
Spitzacker und zur Löschung der Konzession durch den Gemeinderat Schönenwerd 
einzuleiten sei. 

1.5  Die Gemeinderäte beider Standortgemeinden der Grundwasserschutzzone bean-
tragten bereits vor Inkrafttreten des obigen Beschlusses mit Schreiben vom 10. Februar 
2016 (Schönenwerd) bzw. vom 25. Februar 2016 (Gretzenbach) beim Bau- und 
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Justizdepartement (BJD), vertreten durch das Amt für Umwelt (AfU), die Aufhebung 
der Grundwasserschutzzone Spitzacker. 

1.6  Im selben Schreiben beantragte der Gemeinderat Schönenwerd ebenfalls die Löschung 
der bestehenden Konzession für die Nutzung von öffentlichem Grundwasser zu Trink-
wasserzwecken, erteilt mit RRB Nr. 1605 vom 19. März 1963 bzw. deren Umwandlung 
in eine „Notwasserkonzession“ im Sinne der Verordnung über die Sicherstellung der 
Trinkwasserversorgung in Notlagen (VTN; SR 531.32), bis die Wasserversorgungen 
Schönenwerd und Gretzenbach mit dem neuen Grundwasserpumpwerk Aarefeld nebst 
der Verbindungsleitung mit der IBAarau Trinkwasser AG über ein weiteres, leistungs-
fähiges Standbein verfügen. 

1.7  Als Ersatz für die Fassung Spitzacker planen die Gemeinden Schönenwerd und Gretzen-
bach im Aarefeld Gretzenbach den Bau einer neuen regionalen Grundwasserfassung. 
Die Planung dieser Fassung erfolgt in Abstimmung mit dem regionalen Wasserversor-
gungsplan Olten Gösgen, der noch in diesem Jahr vom BJD verabschiedet werden soll. 

2. Erwägungen 

2.1  Mit der Stilllegung der Grundwasserfassung Spitzacker ist auch die dazugehörige, 
hinfällig gewordene Grundwasserschutzzone aufzuheben. Für den Weiterbetrieb der 
Grundwasserfassung als Notwasserpumpwerk im Sinne der VTN besteht keine Pflicht 
zur Ausscheidung einer Grundwasserschutzzone nach Art. 20 GSchG.   

2.2  Die Aufhebung der Grundwasserschutzzone ist recht- und zweckmässig und entspricht 
den übergeordneten Planungen (Regionaler Wasserversorgungsplan Olten Gösgen 
sowie Teil-GWP [RRB Nr. 2016/1051]).  

2.3  Die Zuständigkeit für die Aufhebung eines kantonalen Nutzungsplans liegt beim Bau- 
und Justizdepartement (BJD). Daher hat dieses, auf o.g. Antrag der Gemeinderäte 
Schönenwerd und Gretzenbach, die Aufhebung der Grundwasserschutzzone beschlos-
sen. Die öffentliche Planauflage im Sinne von § 69 in Verbindung mit §15 PBG zur 
Aufhebung der Grundwasserschutzzone erfolgte vom 20. Mai 2016 bis am 17. Juni 
2016 in den Gemeindeverwaltungen Schönenwerd und Gretzenbach sowie im Amt für 
Umwelt (AfU), mit vorangehender Publikation im Niederämter Anzeiger vom 19. Mai 
2016 (amtliche Publikationen Schönenwerd und Gretzenbach) und im Amtsblatt Nr. 20 
vom 20. Mai 2016. Beim BJD sind keine Einsprachen eingegangen. 

2.4  Das Verfahren zur Aufhebung der Grundwasserschutzzone wurde formell korrekt 
durchgeführt. Materiell sind keine Ergänzungen anzubringen. Der kantonale 
Nutzungsplan „Grundwasserschutzzone Spitzacker“ kann durch den Regierungsrat 
ersatzlos aufgehoben werden. 

2.5  Die Aufhebung der bestehenden Konzession bzw. deren Umwandlung in eine 
Notwasserkonzession ist nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens und wird in 
einem separaten Konzessionsverfahren nach §§ 54 Gesetz über Wasser, Boden und 
Abfall (GWBA, BGS 712.15) geregelt (Regierungsratsbeschluss in Vorbereitung). In 
diesem Konzessionsverfahren wird auch die Abtrennung der Grundwasserfassung 
Spitzacker vom Netz der öffentlichen Wasserversorgung geregelt werden. 
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3. Beschluss 

Gestützt auf Art. 20 GSchG, §§ 68 ff. PBG, § 80 GWBA sowie §§ 2, 77 und 108 Gebührentarif (GT; 
BGS 615.11): 

3.1  Die Grundwasserschutzzone für die Grundwasserfassung Spitzacker der Wasserversor-
gung Schönenwerd, genehmigt mit RRB Nr. 1595 vom 1. Juni 1982, wird ersatzlos 
aufgehoben. 

3.2 Folgende Pläne und Reglemente werden aufgehoben: 

– Plan: Einwohnergemeinden Schönenwerd und Gretzenbach, Schutzzonenplan 
Grundwasserfassung Spitzacker für 6000 l/min, Situation 1:500, Plan Nr. 4305A des Ing. 
Bureau Hermann Tanner, Aarau, 20. August 1981, genehmigt mit RRB Nr. 1595 vom 
1. Juni 1982 

– Reglement: Einwohnergemeinde Schönenwerd und Gretzenbach, Grundwasser-
schutzzonen für die Grundwasserfassung Spitzacker in Schönenwerd, genehmigt mit 
RRB Nr. 1595 vom 1. Juni 1982. 

3.2  Dieser Beschluss tritt mit Publikation im Amtsblatt in Rechtskraft. Gewässerschutz-
rechtlich gelten in den betroffenen Gebieten ab Inkrafttreten der Schutzzonen-
aufhebung die Bestimmungen gemäss Gewässerschutzbereich AU. 

3.3  Die den Grundwasserschutz betreffenden Anmerkungen über die öffentlich-
rechtlichen Nutzungsbeschränkungen sind im Grundbuch auf Kosten der Einwohner-
gemeinde Schönenwerd zu löschen. Die Anmerkung ist bei folgenden Grundstücken zu 
löschen: 

– GB Schönenwerd: Nrn. 267, 652, 1353, 1419, 1432, 1433, 1525, 1526, 1556, 1655, 
1832, 1833, 2023, 2085, 2086, 2087, 2088, 90048, 90080  

– GB Gretzenbach: Nrn. 242, 245, 260, 261, 294, 795, 799, 801, 804, 849, 850, 851, 852, 
870, 872, 873, 874, 875, 876, 967, 1022, 1127, 1148, 1149, 1408, 1851, 1872, 1873, 1874, 
1875, 1876, 1877, 1950, 1990, 90002, 90003, 90005, 90020. 

Dieser Beschluss gilt als Anmeldung zur Löschung der Anmerkungen im Grundbuch. 

3.4  Die Einwohnergemeinde Schönenwerd hat als Standortgemeinde und Eigentümerin 
der Grundwasserfassung für diesen Beschluss eine Gebühr von Fr. 2‘333.95 (inkl. 
Publikationskosten) zu bezahlen. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons 
Solothurn eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu ent-
halten. 

Kostenrechnung  Einwohnergemeinde Schönenwerd, Oltnerstrasse 3, 

5012 Schönenwerd  

Genehmigungsgebühr: Fr. 1‘000.00  (4210001 / 007 / 80052) 
Publikationskosten:    
Inserat Anzeiger: Fr. 752.35  (4260000 / 007 / 80052) 
Inserat Amtsblatt: Fr. 558.60  (4250015 / 002 / 45820) 
Genehmigungsbeschluss 
Amtsblatt: Fr. 23.00 

  
(4250015 / 002 / 45820) 

       Fr. 2‘333.95  
   
Zahlungsart: Mit Rechnung, zahlbar innert 30 Tagen 
 Rechnungstellung durch Amt für Umwelt 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 
Amt für Umwelt (RH ad acta 354.094.002 mit aufgehobenem Plan und Reglement, Sch, Abt. 

Stoffe (Tankanlagen), Abt. Boden (Erdwärmesonden), Abt. Boden (Bel. Standorte)) (5) 
Amt für Umwelt, Rechnungsführung 
Amt für Umwelt (SO zwecks Mutationen VEGAS (642246009) sowie Aktenablage und SZ-

Datenbank bei 354.094.002) 
Amt für Geoinformation, SO!GIS, P. Senn, mit Antrag um Löschung der Schutzzone der Grund-

wasserfassung Spitzacker sowie der zugehörigen RRB-Attribute im gszoar.shp 
Lebensmittelkontrolle, Trinkwasserinspektorat 
Amt für Raumplanung 
Amt für Wald, Jagd und Fischerei 
Amt für Verkehr und Tiefbau 
Solothurnische Gebäudeversicherung, Herr P. Meister 
Einwohnergemeinde Schönenwerd, Oltnerstrasse 3, 5012 Schönenwerd, mit Rechnung (Ein-

schreiben) (Versand durch Amt für Umwelt) 
Einwohnergemeinde Gretzenbach, Köllikerstrasse 31, 5014 Gretzenbach (Einschreiben) 
Amt für Umwelt, SO (nach Ablauf der Beschwerdefrist z.Hd. Staatskanzlei für Publikation im 

Amtsblatt: „Einwohnergemeinden Schönenwerd und Gretzenbach: Aufhebung der 
Grundwasserschutzzone für die Grundwasserfassung Spitzacker.“) 

Amt für Umwelt, SO (nach Ablauf der Beschwerdefrist z.Hd. Amtschreiberei Olten-Gösgen, 
Grundbuchamt, Amthausquai 23, 4601 Olten, mit der Bitte um Löschung der Anmer-
kungen im Grundbuch Schönenwerd und Gretzenbach gemäss Ziff. 3.4 des vorliegen-
den Beschlusses.) 

 

Die Empfänger werden aufgefordert, ihre Schutzzonenpläne und Schutzzonenreglemente, ge-
nehmigt mit RRB Nr. 1595 vom 1. Juni 1982, welche ihre Gültigkeit verlieren, im Sinne von Ziff. 
3.1 und 3.2 im Dispositiv des vorliegenden Beschlusses fortzuschreiben (sofern vorhanden).  
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